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So klappt den
Mitteilungspflichten
des Arbeitgebers
INFORMATIONEN Befriebsräte können ihre Aufgaben nach dem BetrVG nur
dann zielgerichtet ausüben und die Interessenvertretung der Beleg-
schaft wahrnehmen, wenn sie über die verschiedensten betrieblichen
Angelegenheiten ausführliche Kenntnisse haben und unterrichtet sind.
VON GERDA REICHEL

piegelbildlich mit den Ansprüchen
des Betriebsrats auf Unterrichtung in
den verschiedenen Angelegenheiten
bestehen sogenannte Mitteilungs-

Pflichten des Arbeitgebers, die auf verschiede-
nen Rechtsgrundlagen beruhen können. Diese
ergeben sich aus dem Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) selbst und im Zusammenspiel
des Betriebsverfassungsrechts mit anderen Re-
gelungsgrundlagen (u. a. Gesetze, Verordnun-
gen, Betriebsvereinbarungen und Tarifverträ-
ge). Häufig und wiederkehrend versäumen es
Arbeitgeber unwissentlich, den Betriebsrat in
allen Angelegenheiten von Bedeutung von sich
aus zu informieren. Allerdings kommt es auch
dazu, dass der Arbeitgeber hier die Mittei-
lungspflichten nicht oder nicht umfassend
oder nicht rechtzeitig beachtet.

Welche Mitteilungspflichten bestehen
und wie kann der Betriebsrat diese
geltend machen?

Hierbei kann man zunächst die verschiedenen
Stufen der Beteiligungsrechte des Betriebsrats
berücksichtigen. So hat der Arbeitgeber Mittei-
lungspflichten, die sich rein auf die Information
des Betriebsrats erstrecken (hier insbesondere
die wichtige Vorschrift des $ 80 Abs. 2 BetrVG),
gleichzeitig existieren aber auch entsprechende
weitergehende Beteiligungsrechte des Betriebs-
rats. Soweit die Beteiligung des Betriebsrats in

einer weitergehenden Mitbestimmung besteht,
ist dabei immer zu beachten, dass der Arbeit-
geber selbstverständlich auch zur Information
und Mitteilung zu diesen Sachverhalten ver-
pflichtet ist. Die Mitteilungspflicht des Arbeit-
gebers ergibt sich jedenfalls immer dann, wenn
eine gesetzliche Regelung dies vorsieht und
dem Betriebsrat Informationsrechte und/oder
Unterrichtungsansprüche zustehen.

Allgemeiner Unterrichtungsanspruch

Die grundlegendste Vorschrift über die Mittei-
lungspflicht des Arbeitgebers ergibt sich aus
$ 80 Abs. 2 BetrVG:

Der Betriebsrat hat zur Durchführung sei-
ner Aufgaben einen entsprechenden Informa-
tionsanspruch. Hierbei muss der Arbeitgeber
den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend
unterrichten und ihm auf Verlangen die zur
Durchführung seiner Aufgaben erforderli-
chen Unterlagen zur Verfügung stellen. Streit
besteht hier häufig gerade im Hinblick auf
die Frage, ob die Aufgabe dem Betriebsrat ob-
liegt. Die Aufgaben des Betriebsrats ergeben
sich zunächst aus den allgemeinen Aufgaben,
hier vor allem aus der Klausel des $ 80 Abs. 1

BetrVG. Hier wird in den Nummern 1 bis 9
im Einzelnen dargestellt, welche Aufgaben
der Betriebsrat hat. Soweit daher Angelegen-
heiten in dem Zusammenhang mit den hier
geltenden Regelungen und Regelungsinhalten
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DARUM GEHT ES

1. Der Arbeitgeber hat
gegenüber dem Betriebs-
rat diverse Mitteilungs-
pflichten.

2. Ist der Betriebsrat
nicht informiert, kann
er seine Aufgabe, die
Interessen der Beschäf-
tigten zu vertreten, nicht
nachkommen.

3. Kommt der Arbeit-
geber seinen Pflichten
nicht nach, kann ihn der
Betriebsrat im Rahmen
des Monatsgesprächs
dazu auffordern oder den

Gerichtsweg beschreiten.
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Nur aufgrund von zutref-
fenden Informationen
ist der Betriebsrat in der

Lage, Mitbestimmungs-
sachverhalte überhaupt
festzustellen und Lösun-

gen anzubieten.

stehen würden, muss der Arbeitgeber insoweit
unaufgefordert und ohne vorherige Konkreti-
sierung des Betriebsrats von sich aus unterrich-
ten. Der Betriebsrat wird aber in vielen Fällen
festzustellen haben, dass Arbeitgeber dazu nei-
gen, Informationen nur spärlich oder sparsam
freiwillig herauszugeben. Es ist daher häufig
angezeigt, dem Arbeitgeber den konkreten Be-
zug einer Aufgabe zu einem Auskunfts- oder
Informationsanspruch bereits vorzulegen. Bei
einigen Sachverhalten dürfte dies offenkundig
sein (Arbeitssicherheitssachverhalte, Arbeits-
zeitgesetz, Durchführung von Tarifverträgen
oder Betriebsvereinbarungen). Bei anderen
Themen ist der Aufgabenbezug für den Be-
triebsrat schwieriger herzustellen, aber gerade
aufgrund der weiten Fassung in den Nummern
1 bis 9 durchaus zu gestalten.

Speziell: Auskunftsanspruch zu 3G

Aktuell ergibt sich die Frage, inwieweit bei-
spielsweise ein Auskunftsanspruch des Be
triebsrats zu der Umsetzung der 3G-Zutritts-
regelung zum Betrieb besteht. Die Regelung
beruht auf $28 b Infektionsschutzgesetz
(SG). Es handelt sich auch um eine Schutz-
norm zugunsten der Arbeitnehmer, die der
Betriebsrat nach $ 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG zu

f

7
N.

überwachen hat. Der Betriebsrat hat ebenfalis
die datenschutzrechtlichen Sachverhalte zu
überwachen. Der Betriebsrat ist daher z.B. auf
jeden Fall zu informieren, wo und in welcher
Form welche Zertifikate gespeichert werden,
aber auch, wer diese sehen kann.

GUT ZU WISSEN

Daneben stehen selbstverständlich die

weitergehenden Rechte des Betriebsrats zur

Frage der Ausgestaltung der 3G-Regelung im

Betrieb im Rahmen der erzwingbaren Mit-

bestimmung, Betroffen können u. a. Fragen
von Ordnung und Verhalten im Betrieb ($ 87
Abs. ı Nr. ı BetrVG) und zum Gesundheits-
schutz ($ 87 Abs. ı Nr. 7 BetrVG) sein. Hier
kann der Betriebsrat natürlich mitgestalten!

Soweit der Informationsanspruch auch im Zu-
sammenhang mit dem Aufgabenbereich des
Betriebsrats besteht, kann der Arbeitgeber die
Auskunft auch nicht unter Berufung auf den
Datenschutz der Beschäftigten verwehren. Es
ist zwischenzeitlich die anerkannte Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts (BAG), dass

36



AiB 3|2022

die Vorschrift des BetrVG eine gesetzliche
Grundlage für den Arbeitgeber ist, entspre-
chende Daten zu erfassen und auch dafür diese
an den Betriebsrat weiterzuleiten. Der Arbeit-
geber kann daher Informationen nicht unter
Berufung auf den Datenschutz verweigern.

Expertentipp: Aufgrund der Neuregelung
des Datenschutzes für den Betriebsrat durch
das Betriebsrätemodernisierungsgesetz zum
18.6.2021 in $ 79a BetrVG ist es so, dass der
Arbeitgeber nunmehr die verantwortliche Stel-
le im Sinne der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) ist.

»Der Arbeitgeber
kann Informa-

tionen nicht unter
Berufung auf

den Datenschutz
verweigern.«

GERDA REICHEL

Gleichzeitig kann der Arbeitgeber dem Be-
triebsrat keine Weisungen erteilen. Diesen
Konflikt versucht das Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz aufzulösen, indem sich hier die
Betriebsparteien gegenseitig »unterstützen«
sollen. Wie sich dies in der Rechtsprechung
ausgestalten wird, bleibt abzuwarten. Be-
reits erkennbar dürfte jedoch sein, dass der
Arbeitgeber Folgendes verlangen kann: Der
Betriebsrat muss ihm und/oder dem Daten-
schutzbeauftragten die Behandlung der perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen der Betriebs-
ratstätigkeit darlegen. Dies war allerdings bei
besonders sensiblen Daten bereits Stand der
höchstrichterlichen Rechtsprechung des BAG,
wie bereits in der Vergangenheit zu Auskunfts-
ansprüchen nach $ 80 BetrVG entschieden.

Expertentipp: Die Betriebsräte sollten spätes-
tens jetzt insbesondere für sensible personen-
bezogene Daten entsprechende Konzepte zur
Aufbewahrung, Lesbarkeit und Leseberechti-
gung sowie Löschfristen erarbeiten und auch
anwenden. Damit kann der Arbeitgeber die

Herausgabe von Unterlagen nicht pauschal
wegen des Datenschutzes verweigern.

Spezielle Auskunftsansprüche

Mitteilungspflichten des Arbeitgebers ergeben
sich aber auch aus anderen Vorschriften und
aus solchen, die Beteiligungsrechte des Be-
triebsrats vorsehen:
- Alle Anfragen im Bereich der Personal-
planung und bei der Gestaltung von
Arbeitsplatzthemen im weitesten Sinne
($$ 90, 92 Abs. 1 BetrVG).

- Personelle Einzelmaßnahmen und Informa-
tionen bezüglich der leitenden Angestellten
($$ 99, 105 BetrVG).

Informationspflicht der Belegschaft im
Rahmen einer Betriebsversammiung
($ 43 Abs. 2 BetrVG).

- Beabsichtigte und bevorstehende
Betriebsänderungen
($ 111 BetrVG).
Gegenüber dem Wirtschaftsausschuss.

Bei weitergehenden Anhörungs- und Bera-
tungsrechten hat der Arbeitgeber ebenfalls von
sich aus Mitteilungen zu tätigen, hier u. a. bei
folgenden Fragestellungen:
- Kündigungssachverhalte

($$ 102, 103 BetrVG).
- Gegenstände der erzwingbaren
Mitbestimmung
(hier $ 87 BetrVG).

Die Auskunftsansprüche stehen nebeneinan-
der und überlagern sich sicherlich teilweise.
Bei den spezielleren ist die Auskunft allerdings
detaillierter zu fassen.

Vorgehen des Betriebsrats

Will der Betriebsrat konkrete Themen und Fra-
gen stellen, empfiehlt sich - wenn der Arbeit-
geber die Mitteilungen von sich aus unterlässt
oder aber auf allgemeine Anfragen nicht re-

agiert - folgendes Vorgehen: Zunächst kommt
es in Betracht, den Arbeitgeber hier im Wege
der vertrauensvollen Zusammenarbeit im
Rahmen des Monatsgesprächs vorgelagert zu
entsprechender Unterrichtung aufzufordern.
Hierzu ist der Arbeitgeber gerade auf Grundla-
ge der vertrauensvollen Zusammenarbeit ($$ 2
Abs 1, 74 Abs. 1 BetrVG) verpflichtet. Der
Betriebsrat sollte sodann zunächst im Rah-

So klappt es mit den Mitteilungspflichten des Arbeitgebers GRUNDLAGEN DER BETRIEBSRATSARBEIT

ON
LINE

» Erfahrt mehr zu den

Auswirkungen des
Betriebsrätemoderni-

sierungsgesetz auf den
Datenschutz im Beitrag
»Neu oder alles beim

Alten?«, AiB 9/2021, 5. 30.
Online abrufbar unter:

www.bund-verlag.de/
aib-2022-3-2

Die Kräfte des
Tarifvertrags

Handbuch Tarifvertrag
Geschichte

-
Praxis: Perspektiven

Lang / Schaumburg

Handbuch Tarifvertrag
Geschichte - Praxis � Perspektiven
2022. 610 Seiten, gebunden€8
ISBN 978-3-7663-7157-7

BUND

service@bund-shop.de
Info-Telefon: 069/95 2053-0

©



GRUNDLAGEN DER BETRIEBSRATSARBEIT So klappt es mit den Mitteilungspflichten des Arbeitgebers AiB 3|2022

38

men einer Sitzung eine Beschlussfassung über
den Gegenstand und Inhalt der angeforderten
Unterlagen und Unterrichtungsinhalte herbei-
führen. Auch ist es für das weitere Vorgehen
sinnvoll, hier einen konkreten Aufgabenbezug
herzustellen - beispielsweise die Überwachung
des Arbeitszeitgesetzes, Wahrnehmung der

Schutzpflichten nach dem Sozialgesetzbuch
(SGB) IX, Überwachung der Einhaltung des

Tarifvertrags, Einhaltung von Gesundheits-

schutzvorgaben. Dem Arbeitgeber ist sodann

Gelegenheit zur umfassenden Unterrichtung
mit einer angemessenen Frist zu geben. Sollte
die Arbeitgeberseite immer noch nicht reagie-
ren, bleibt dem Betriebsrat nichts anderes üb-

rig, als hier weitergehende Schritte zu prüfen.

Weitere Schritte bei Aufgaben
des Wirtschaftsausschusses

Handelt es sich um Angelegenheiten, die den
Wirtschaftsausschuss (vgl. hier $ 106 BetrVG)
betreffen, ist anzuraten, dass der Wirtschafts-
ausschuss ein entsprechendes Auskunftsver-

langen stellt. Wenn der Arbeitgeber dies erneut

verweigert, kann der Betriebsrat nach entspre-
chendem Verlangen auf Unterrichtung eine Ei-
nigungsstelle hierzu anrufen (Sondervorschrift
des $ 109 BetrVG in allen Fragen des Wirt-
schaftsausschusses).

Durchsetzung durch den
Betriebsrat

In allen anderen Sachverhalten kommt es in

Betracht, dass der Betriebsrat den Informati-

onsanspruch gerichtlich im Wege eines Verfah-
rens beim Arbeitsgericht durchsetzt. Es emp-
fiehlt sich, die entsprechende Durchführung
vorher extern beraten zu lassen, um etwaige
Erfolgsaussichten abzuklären. Nachteil dieser

Vorgehensweise ist in der Regel die zeitliche

Abfolge, da Gerichtsverfahren in der ersten
Instanz allein in der Regel zwischen vier bis
zwölf Monate andauern können. Sollte es

sich um Sachverhalte handeln, die keinerlei
Aufschub dulden, käme insoweit auch eine

einstweilige Verfügung im Ausnahme- und Ein-
zelfall in Betracht. Hier dürfte es allerdings
darauf ankommen, dass keinerlei Verzögerung
eintreten darf, um die Rechte des Betriebsrats
zu wahren. Soweit der Arbeitgeber sich hart-

näckig und in grober Weise den berechtigten
Auskunftsverlangen des Betriebsrats verwei-

gert, kann der Betriebsrat ein Verfahren wegen
eines groben Verstoßes gegen die betriebsver-

fassungsrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers
gemäß $23 Abs.3 BetrVG einleiten. Dabei
muss es sich aber um eine erhebliche, grobe
Pflichtverletzung handeln, die mit einer gewis-
sen Wiederholungsgefahr und Schwere behaf-
tet ist. Soweit der Arbeitgeber aber wiederholt
und massiv die Rechte des Betriebsrats ver-

letzt, wäre dies in Betracht zu ziehen.

AUF EINEN BLICK

Kurzcheckliste zur Durchsetzung von

Auskunftsansprüchen:
« Welche Informationen benötigen wir?
« Grundlage für Informations-/Auskunfts-

anspruch (Gesetz, Tarif, Betriebs-

vereinbarung?)
Ggf. Prüfung Aufgabenbezug

« Auskunftsanspruch gegenüber
Arbeitgeber bekannt?

« Aufforderung gegenüber Arbeitgeber in

Schrift-/Textform nach Beschlussfassung
- Bei Weigerung/Nichtbeachtung durch

den Arbeitgeber: Einleitung gericht-
liches Verfahren (ordnungsgemäße
Beschlussfassung des Betriebsrats zur

Durchführung eines Gerichtsverfah-
rens sowie ggf. Beauftragung externer

Beratung und Vertretung)

Pflichten vehement einfordern

Betriebsräte haben weitgehende Informations-

ansprüche. Es bleibt daher nur anzuraten, die-
se auf Grundlage der Mitteilungspflichten des

Arbeitgebers immer wieder vehement einzu-
fordern und ggf. auch durchzusetzen. Nur auf

Grundlage von zutreffenden Informationen ist

die Betriebsratsseite hier in der Lage, Mitbe-

stimmungssachverhalte überhaupt festzustel-

len, entsprechende Forderungen im Sinne der

Belegschaft zu erarbeiten, Probleme zu erken-
nen und Lösungen auf gleicher Augenhöhe
anzubieten. <

Gerda Reichel, Rechtsanwältin,
CNH Anwälte, Essen.


